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Von der militärischen Erziehung
Vortrag von Oberstdivisionär Probst, Waffenchef der Infanterie, vor der Luftschutz-Offiziersgesellschaft des Kts. Bern

Zur Einleitung.
Als der Staat von Athen, reich an grossen

Bürgern, an fruchtbaren Gedanken, an beweglichen

Gefühlen, an heftigem, aber unbeständigem
Willen dem LTntergang entgegenslürmte,
sammelte sich seine politische Kraft noch einmal im
Haupte seines schärfsten und erlauchtesten Denkers.

Folgerichtig bis zur Härte, aber gross im
Streben nach einer einheitlichen Lebensgemeinschaft,

entwarf Piaton das Bild dieser seiner
Republik. Sie soll die Einheit der Gegensätze im
Grossen sein, die der einzelne im Kleinen ist, sie
bildet die einzelnen, dass sie zum Guten tüchtiq
werden, damit dem Ganzen nützend. Denn ohne
Gemeinschaft ist kein Gut und kein Gutes. In
dieser Gemeinschaft macht jeder das Ganze mit
aus, wenn er, was er ist, ganz ist, gehöre er nun
diesem oder jenem Stande an. Ist solche Einheil
für immer durch gesetzliche Bestimmungen zu
schaffen und zu regeln? Nein, sagt Piaton,
sondern es ist alles gering, wenn nur das Eine Grosse
bewahrt wird, die Erziehung. Denn wenn die
Jugend durch gute Erziehung Männer geworden,
die das rechte Mass halten, so werden sie dies
alles selbst einsehen und noch viel anderes, was
man nicht einzel vorzuschreiben braucht.

Was veranlasst uns heute, an diese Worte zu
erinnern? Wir sind Eidgenossen, Bürger eines
alten Bundes kleiner, freier Staaten, die in harten
Kämpfen und immer wieder bedroht von neuen
Gefahren, sich durch Jahrhunderte ihr Recht
erhalten haben, weder einheitlich in der Rasse, noch
der Sprache, noch im Bekenntnis, sondern
verbunden allein durch den Willen zur Einheit und

Freiheit. Nicht das Gesetz der Trägheit war es,
das unsere Vorfahren die immer wieder gefährdeten

Grundlagen des Bundes der Eidgenossen
schützen hiess und das uns auch heute die Kraft
gibt, bei dem zu verharren, was wir sind, sondern
das selbstgegebene Gesetz einer bewussten
Aufgabe, das für uns Schweizer immer mehr zur
höchsten Verpflichtung wurde.

Uralte Mauern richteten sich auch in neuester
Zeit wieder zwischen Nationen auf, die sich
verwandt gefühlt, die mit und für einander
gearbeitet und geforscht haben, und heute noch wehrt
sich an unseren Grenzen der Krieg gegen den
Frieden der Völker. Die aufgepeitschten
Leidenschaften, die das letzte Völkerringen aufs neue
entfachten und die noch lange nicht verebbt sein
werden, bedeuten auch für uns dauernde
Bedrohung und Gefahr. Was wir dagegen
vorzukehren haben, ist an sich einfach genug. Es
heisst auch für uns das Eine Grosse zu bewahren:
den Willen zur Einheit und Freiheit. Dies aber
ist nur auf dem Weg der Erziehung möglich.
Denn wenn wir und unsere Söhne durch gute
Erziehung als Männer handeln, die überall das
rechte Mass finden, so werden wir und unsere
Nachkommen die uns obliegenden Pflichten wohl
erkennen und viel anderes, was keiner von uns
von heute auf morgen voraus wissen kann.

Dies möge zunächst die Notwendigkeit, ja die
Forderung zu vertiefter vaterländischer Erziehung
zum Ausdruck bringen, der Grundlage derjenigen
Geisteshaltung, die im Willen zur Selbstbehauptung

den Geist der Wehrhaftigkeit im Volke
wach und stark erhält und der Armee durch
diesen Willen Sinn und Aufgabe gibt.
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